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Draschitz, am 12.02.2025

Zahl: 612/2025-01

KUNDMACHUNG

Gemäß § 5 und § 22 des Kärntner Straßengesetzes 2017 (K-StrG 2017), LGBI.Nr.
30/2017, in der geltenden Fassung, ist die Übernahme

des Trennstückes 3 aus der Parzelle 887 im Ausmaß von 65 m 2

in das öffentliche Gut, Parz. Nr. 1585/1, KG Hohenthurn, beabsichtigt.

Die Planunterlagen liegen vom

13. Feber 2025 bis 13. März 2025

im Gemeindeamt Hohenthurn, während der für den Parteienverkehr bestimmten
Amtsstunden zur allgemeinen Einsicht auf.

Innerhalb der vierwöchigen Kundmachungsfrist ist jedermann, der ein berechtigtes
Interesse glaubhaft macht, berechtigt, bei der Gemeinde Hohenthurn schriftlich
begründete Einwendungen einzubringen.
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Der Bürsiermeister:

Angeschlagen am: 12.02.2025
Abgenommen am: 14.03.2025

ichael Schnabl



Ergeht an:
1. Amtstafel
2. Homepage
3. Akt


